
Bekanntmachung der enercity AG
Die „Allgemeinen Bedingungen der enercity AG für die Grund-
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz“ werden wie folgt 
neu gefasst bzw. geändert: 

1.) Nach § 1 Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:  
„Soweit die Messung mit einer Messeinrichtung nach § 2 Num
mer 7 oder 15 des Messstellenbetriebsgesetzes erfolgt und auf 
Wunsch des Kunden mit dem Grundversorger nicht ausdrück
lich etwas anderes vereinbart ist, beinhaltet der Grundver
sorgungsvertrag einen kombinierten Vertrag im Sinne des § 9 
Absatz 2 des Messstellenbetriebsgesetzes, in dessen Rahmen 
der Grundversorger nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Messstellenbetriebsgesetzes den Messstellenvertrag mit dem 
Messstellenbetreiber abschließt.“

2.) In § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden nach den Wörtern 
„(Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und“ 
die Wörter „zum Messstellenbetreiber sowie“ eingefügt und in 
Nummer 5 Buchstabe d werden nach den Wörtern „Netzent
gelte und“ die Wörter „, soweit sie nach § 1 Absatz 1 Satz 3  
Gegenstand des Grundversorgungsvertrages sind, die Ent
gelte des Messstellenbetreibers oder“ eingefügt. 

3.) § 6 wird wie folgt geändert:
 a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „mit Netz 

 betreibern“ die Wörter „und, soweit nicht nach § 1 Absatz 1 
  Satz 3 etwas anderes vereinbart ist, mit Messstellenbe 
 treibern“ eingefügt.

 b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „einschließ 
 lich des Netzanschlusses“ die Wörter „oder einer Störung  
 des Messstellenbetriebes“ eingefügt und in Satz 3 werden  
 nach den Wörtern „durch den Netzbetreiber“ die Wörter  
 „oder den Messstellenbetreiber“ eingefügt. 

4.) § 11 wird wie folgt geändert:
 a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „die Ablesedaten“  
	 die	Wörter	„oder	rechtmäßig	ermittelte	Ersatzwerte“	 
 eingefügt.

 b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „der Netz 
 betreiber“ die Wörter „, der Messstellenbetreiber“  
 eingefügt.

Die übrigen Allgemeinen Bedingungen bleiben unverändert.
Die Änderungen der Allgemeinen Bedingungen treten mit 
Wirkung	zum	1.	Oktober	2019	in	Kraft.
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